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Federführung: 

Dezernat II, Stadtplanungsamt 

Beteiligung: 

 

Betreff: 

Bebauungsplan Kirchheim „Kindertagesstätte 
Stettiner Straße„ 
hier: Aufstellungsbeschluss 

Beschlussvorlage 

Beratungsfolge: 

Gremium: Sitzungstermin: Behandlung: 
Zustimmung zur Be-
schlussempfehlung: 

Handzeichen: 

Bezirksbeirat Kirchheim 10.03.2020 Ö ( ) ja ( ) nein ( ) ohne  

Bau- und Umweltaus-
schuss 

30.06.2020 Ö ( ) ja ( ) nein ( ) ohne  

Gemeinderat 23.07.2020 Ö ( ) ja ( ) nein ( ) ohne  

 

Beschlusslauf 
Die Beratungsergebnisse der einzelnen Gremi-

en beginnen ab der Seite 2.2 ff. 
Letzte Aktualisierung: 29. Juli 2020 
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Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Der Bezirksbeirat Kirchheim und der Bau- und Umweltausschuss empfehlen dem Ge-
meinderat folgenden Beschluss: 

1. Der Gemeinderat beschließt gemäß Paragraph 2 Absatz 1 Baugesetzbuch 
(BauGB) die Aufstellung des Bebauungsplans „Kindertagesstätte Stettiner Straße“ 
für den in der Anlage 01 gekennzeichneten Bereich. 

2. Der Gemeinderat beschließt, dass das Bebauungsplanverfahren gemäß § 13a 
BauGB ohne eine Umweltprüfung nach § 2 Absatz 4 BauGB durchgeführt wird.  

 

Finanzielle Auswirkungen:   

Bezeichnung: Betrag: 

Ausgaben / Gesamtkosten:  

Gesamtkosten (unter anderem Gutachten, Informationsver-
anstaltung) voraussichtlich im Jahr 2021 

circa 5.000 Euro 

  

Einnahmen:  

Keine  

  

Finanzierung:  

Mittel sind im Doppelhaushalt 2021/2022 bereitzustellen 5.000 Euro 

 
 

Zusammenfassung der Begründung:   

Mit dem Bebauungsplan soll die Möglichkeit zur Errichtung einer Kindertagesstätte ge-
schaffen werden.  
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Dieser Arbeits-
auftrag wurde 
bei der Erstel-
lung des Ergeb-
nisblattes zu-
nächst verges-
sen. Nachtrag 
erfolgt am 
14.04.2020 
tk. 

Sitzung des Bezirksbeirates Kirchheim vom 10.03.2020 

Ergebnis der öffentlichen Sitzung des Bezirksbeirates Kirchheim vom 10.03.2020 

3. Bebauungsplan Kirchheim „Kindertagesstätte Stettiner Straße“ 
hier: Aufstellungsbeschluss  
Beschlussvorlage 0052/2020/BV  

Die stellvertretende Vorsitzende Frau Magin ruft den Tagesordnungspunkt auf und stellt 
die Vertreterinnen der Fachämter vor: Frau Hildenbrand und Frau Arbert vom Stadtpla-
nungsamt, Frau Dr. Fürniß vom Hochbauamt. 

Sie frägt die Befangenheit ab, kein Mitglied des Bezirksbeirates ist befangen. 

Frau Arbert stellt den Aufstellungsbeschluss vor, verschiedene Pläne sind aufgehängt. 

Es folgen verschiedene Wortmeldungen von: 
Bezirksbeirat Kretz, Bezirksbeirätin Koch, Bezirksbeirat Rehm, Bezirksbeirätin Veit-
Schirmer, Bezirksbeirat Engbarth-Schuff, Bezirksbeirat Staat, Bezirksbeirat Dr. Lukas 
Mechler und dem stellvertretenden Kinderbeauftragten Kratzer. 

Verständnisfragen werden von den Vertreterinnen der Fachämter beantwortet. 

Der Bezirksbeirat begrüßt ausdrücklich den Bau einer neuen Kindertagesstätte. 

Unter anderem wird angeregt, auf dem Flachdach des geplanten Gebäudes anstelle von 
Begrünung eine Fotovoltaik-Anlage anzubringen.  

Von Seiten der Verwaltung wird mitgeteilt, dass die Anbringung einer Fotovoltaik-Anlage 
möglich sei. Dies solle bei der weiteren Planung berücksichtig werden. 

Im Rahmen einer Anhörung (gemäß §3 Absatz 4 der Geschäftsordnung für Bezirksbeirä-
te) wird einer Bürgerin und einem Bürger das Wort erteilt, die in direkter Angrenzung an 
die Stettiner Straße wohnen. Sie seien vor allem wegen des zu erwartenden Hol- und 
Bring-Verkehrs durch PKWs besorgt. 

Die Bezirksbeiräte nehmen die Bedenken der Anwohner ernst und der Beschlussvor-
schlag wird durch einen entsprechenden Arbeitsauftrag an die Verwaltung bezüglich der 
Verkehrserschließung ergänzt:  

Beschlussvorschlag des Bezirksbeirates Kirchheim (Arbeitsauftrag fett dargestellt): 

Der Bezirksbeirat Kirchheim empfiehlt dem Gemeinderat folgenden Beschluss: 

1. Der Gemeinderat beschließt gemäß Paragraph 2 Absatz 1 Baugesetzbuch (BauGB) 
die Aufstellung des Bebauungsplans „Kindertagesstätte Stettiner Straße“ für den in 
der Anlage 01 gekennzeichneten Bereich. 

2. Der Gemeinderat beschließt, dass das Bebauungsplanverfahren gemäß § 13a 
BauGB ohne eine Umweltprüfung nach § 2 Absatz 4 BauGB durchgeführt wird.  
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Ergänzung des 
zweiten Arbeits-
auftrages am 
14.04.2020 
tk. 

Außerdem ergeht folgender Arbeitsauftrag: 

Die Verkehrserschließung soll so erfolgen, dass die direkten Anwohner möglichst 
wenig belastet werden und es zu keinen Konflikten mit dem dort verlaufenden Rad- 
und Fußweg kommt.  

Die Anbringung einer Fotovoltaik-Anlage soll bei der weiteren Planung berücksich-
tigt werden. 

gezeichnet 
Angelika Magin 
stellvertretende Vorsitzende 

 

Ergebnis: Zustimmung zur Beschlussempfehlung mit Arbeitsauftrag an die 
Verwaltung 

Ja 14  Nein 0  Enthaltung 1   
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Sitzung des Bau- und Umweltausschusses vom 30.06.2020 

Ergebnis: einstimmige Zustimmung zur Beschlussempfehlung 
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Sitzung des Gemeinderates vom 23.07.2020 

Ergebnis der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates vom 23.07.2020 

8 Bebauungsplan Kirchheim „Kindertagesstätte Stettiner Straße“ 
hier: Aufstellungsbeschluss  
Beschlussvorlage 0052/2020/BV  

Im Sitzungssaal hängt ein Plan zum Tageordnungspunkt aus. Befangenheit wird nicht 
angezeigt. 

Oberbürgermeister Prof. Dr. Würzner verweist auf die Arbeitsaufträge des Bezirksbeira-
tes Kirchheim vom 10.03.2020. 

Stadtrat Pfeiffer bringt für die Arbeitsgemeinschaft GAL/FWV folgenden Antrag (An-

lage 05 zur Drucksache 0052/2020/BV) ein und begründet diesen. 

Die Verwaltung wird gebeten, für den Bring- und Abholverkehr zu der geplanten Kinder-
tagesstätte Stettiner Straße ein Verkehrskonzept zu entwickeln, das einen störungsfreien 
Ablauf vor der östlichen Eingangsseite am Kirchheimer Weg sowie der Oppelner Straße 
gewährleistet. Da laut Aussage von Herrn Bürgermeister Dr. Gerner der Bring- und Hol-
verkehr gut und leicht zu lösen ist, soll dem Gemeinderat ein Konzept noch vor der Eröff-
nung der Kindertagesstätte vorgestellt werden. 

Oberbürgermeister Prof. Dr. Würzner lässt über den Antrag von GAL/FWV abstimmen: 

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen 

Anschließend ruft er den damit ergänzten Beschlussvorschlag der Verwaltung 

ergänzt um die Arbeitsaufträge des Bezirksbeirates Kirchheim zur Abstimmung auf: 

Beschluss des Gemeinderates: (Ergänzung und Arbeitsaufträge fett dargestellt): 

1. Der Gemeinderat beschließt gemäß Paragraph 2 Absatz 1 Baugesetzbuch (BauGB) 
die Aufstellung des Bebauungsplans „Kindertagesstätte Stettiner Straße“ für den in 
der Anlage 01 gekennzeichneten Bereich. 

2. Der Gemeinderat beschließt, dass das Bebauungsplanverfahren gemäß § 13a 
BauGB ohne eine Umweltprüfung nach § 2 Absatz 4 BauGB durchgeführt wird.  

3. Die Verwaltung wird gebeten, für den Bring- und Abholverkehr zu der geplanten 
Kindertagesstätte Stettiner Straße ein Verkehrskonzept zu entwickeln, das ei-
nen störungsfreien Ablauf vor der östlichen Eingangsseite am Kirchheimer Weg 
sowie der Oppelner Straße gewährleistet. Da laut Aussage von Herrn Bürger-
meister Dr. Gerner der Bring- und Holverkehr gut und leicht zu lösen ist, soll 
dem Gemeinderat ein Konzept noch vor der Eröffnung der Kindertagesstätte 
vorgestellt werden. 
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Außerdem ergehen folgende Arbeitsaufträge: 

Die Verkehrserschließung soll so erfolgen, dass die direkten Anwohner möglichst 
wenig belastet werden und es zu keinen Konflikten mit dem dort verlaufenden Rad- 
und Fußweg kommt.  

Die Anbringung einer Fotovoltaik-Anlage soll bei der weiteren Planung berücksich-
tigt werden. 

gezeichnet 
Prof. Dr. Eckart Würzner 
Oberbürgermeister 

 

Ergebnis: einstimmig beschlossen mit Ergänzung/en und Arbeitsauftrag 
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Begründung:  

1. Lage des Plangebietes  

Das Plangebiet befindet sich am nördlichen Rand des Siedlungskerns von Kirchheim, im Umgriff 
von zwei verschiedenen rechtskräftigen Bebauungsplänen. Der nördliche Teil des Plangebiets 
liegt im Umgriff des rechtskräftigen Bebauungsplans „Beiderseits des Kirchheimer Weges 2. 
Änderung nördlich der Stettiner Straße“ (Datum der Rechtskraft 06.05.1977) (Anlage 2), der 
südliche Teil des Plangebiets liegt im Umgriff des rechtskräftigen Bebauungsplans „Kirchheim 
Nord“ (Datum der Rechtskraft 07.02.1959) (Anlage 3). 

Begrenzt wird das Plangebiet durch die Anlagen des Kleingartenvereins Stettiner Straße e.V. im 
Norden, durch die Verkehrsfläche der Schwetzinger Straße im Osten, durch die Wohnbebauung 
der Oppelner Straße 7, der Schwetzinger Straße 149 und 151 im Süden und durch die Wohn-
bebauung der Oppelner Straße 59 sowie die Freifläche entlang der Stettiner Straße im Westen. 

Der Geltungsbereich beinhaltet eine aktuell unbebaute Freifläche und umfasst eine Fläche von 
insgesamt circa 0,27 Hektar. 

Die Umgebung des Plangebiets besteht vorwiegend aus zweigeschossigen Hausgruppen, klei-
neren Mehrfamilienhäusern sowie Einzelhäusern mit kleineren Gartenbereichen. Im seit dem 
15.12.2014 verbindlichen "Einheitlichen Regionalplan Rhein-Neckar" wird für den unbebauten 
Bereich nördlich der Stettiner Straße, zwischen Stettiner Straße und den Anlagen des Kleingar-
tenvereins, eine "Regionale Freiraumstruktur – Regionaler Grünzug" dargestellt. 

2. Planungsanlass und Verfahren 

Zur Verbesserung der Versorgungssituation mit Kinderbetreuungsplätzen im Stadtteil Kirchheim 
ist der Bau einer 4-gruppigen Kindestageseinrichtung vorgesehen. 

Im gültigen Bebauungsplan „Kirchheim Nord“ sind für den südlichen Teilbereich des Vorhabens, 
auf dem das Gebäude der Kindertagesstätte entstehen soll, „Garagen“ festgesetzt. Für den 
nördlichen Teilbereich des Vorhabens, auf dem die Außenanlage der Kindertagesstätte vorge-
sehen ist, sind im gültigen Bebauungsplan „Beiderseits des Kirchheimer Weges 2. Änderung 
nördlich der Stettiner Straße“ „Dauerkleingärten“ festgesetzt. Das geplante Vorhaben entspricht 
somit bezüglich der überbaubaren Grundstücksfläche und der Nutzung nicht den aktuell gültigen 
Bebauungsplänen, sodass für die Umsetzung des Vorhabens ein neuer Bebauungsplan aufzu-
stellen ist. 

Der Bebauungsplan wird gemäß Paragraph 13a BauGB als Bebauungsplan der Innenentwick-
lung im beschleunigten Verfahren aufgestellt werden. Die Voraussetzungen für ein Planverfah-
ren gemäß Paragraph 13a BauGB sind gegeben, da es sich um eine Maßnahme der Innenent-
wicklung handelt und eine Grundfläche von weniger als 20.000 m² festgesetzt wird. Eine Um-
weltverträglichkeitsprüfung (UVP) ist für das Vorhaben nicht vorgesehen, da es sich nicht um 
ein UVP-pflichtiges Vorhaben handelt. Ebenfalls sind Erhaltungsziele und Schutzzwecke der 
Natura 2000-Gebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes nicht betroffen. Für das be-
schleunigte Verfahren gelten die Vorschriften des Paragraph 13 Absatz 2 und 3 Satz 1 BauGB 
entsprechend. Das heißt in diesem Verfahren wird von der frühzeitigen Unterrichtung und Erör-
terung gemäß Paragraph 3 Absatz 1 und Paragraph 4 Absatz 1 BauGB abgesehen. Im vorlie-
genden Verfahren nach Paragraph 13a BauGB sind eine Umweltprüfung nach Paragraph 2 Ab-
satz 4 BauGB und ein Umweltbericht nach Paragraph 2a BauGB nicht erforderlich. 
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3. Planungskonzept 

Geplant ist ein zweigeschossiger Gebäuderiegel mit einer Grundfläche von circa 600 m². Die 
Ausrichtung erfolgt in Ost-West-Richtung und orientiert sich entlang der Stettiner Straße. Im 
Erdgeschoss soll ein Gruppenraum, ein Mehrzweckraum, unterschiedliche Werk- und Neben-
räume sowie Verwaltungseinheiten Platz finden. Im Obergeschoss sind drei weitere Gruppen-
räume geplant.  

Der circa 1.000 m² große Außenbereich der Einrichtung befindet sich im nördlichen Bereich des 
Grundstücks, nördlich der Stettiner Straße. Der Zugang zu dem Außenbereich soll über einen 
Steg über die Stettiner Straße, ausgehend vom 1. Obergeschoss der Kindertagesstätte, entste-
hen. Als zusätzliche Spielflächen sollen im 1. Obergeschoss zwei Innenhöfe mit einer Fläche 
von jeweils circa 50 m² entstehen. 

Um die für Kindertagesstätten erforderliche Raumhöhe zu gewährleisten, ist die Errichtung ei-
nes Flachdachs, welches extensiv begrünt werden soll, mit einer Traufhöhe von circa 7 Metern 
vorgesehen. Die Gebäudehöhe des Neubaus fügt sich im Gesamtbild in die umliegende Bebau-
ung ein. Teile der Fassade sollen begrünt werden. 

4. Übergeordnete Planung 

Der seit dem 15.12.2014 verbindliche "Einheitliche Regionalplan Rhein-Neckar" stellt für den 
südlichen Bereich des Plangebiets, wo sich der Baukörper der Kindertagesstätte befinden soll, 
"Regionale Siedlungsstruktur – Siedlungsfläche Wohnen" dar. Für den nördlichen Bereich, wo 
sich die Freifläche der Kindertagesstätte befinden soll, ist "Regionale Freiraumstruktur – Regio-
naler Grünzug" dargestellt. 

5. Bürgerbeteiligung 

Eine Bürgerbeteiligung wird im Rahmen des Bauleitplanverfahrens erfolgen. 

6. Kosten des Verfahrens 

Der Bebauungsplan soll im Stadtplanungsamt in Eigenarbeit erstellt werden. Voraussichtlich 
sind jedoch für die Aufstellung des Bebauungsplans verschiedene Gutachten und Untersuchun-
gen (zum Beispiel Kleinklima und Artenschutz) notwendig. Die Kosten hierfür werden auf circa 
5.000 Euro geschätzt. 

Mittel hierfür sind im Haushalt 2020 des Amtes 61 nicht eingestellt. Falls bereits im Jahr 2020 
Kosten anfallen, soll die Kostendeckung durch Mittel aus Projekten erfolgen, die bislang nicht 
kostenwirksam geworden sind sowie aus positiven Mittelüberträgen des Haushaltsjahres 2019. 
Für den Doppelhaushalt 2021/2022 sind Planungsmittel zu berücksichtigen.  

Prüfung der Nachhaltigkeit der Maßnahme in Bezug auf die Ziele des Stadtent-
wicklungsplanes / der Lokalen Agenda Heidelberg 

1. Betroffene Ziele des Stadtentwicklungsplanes 
 
Nummer/n: 
(Codierung) 

+ / - 
berührt:  

  Ziel/e: 



- 3.3 - 
 

Drucksache:  

0 0 5 2 / 2 0 2 0 / B V  . . .  
00311556.doc 

 
 

SL 5, 6  
Bauland sparsam verwenden, Innen- vor Außenentwicklung / 
Flächenverbrauch senken, Flächen effektiv nutzen 

  

Begründung:  
Es handelt sich bereits um ein voll erschlossenes Baugebiet im Innenbe-
reich, es werden keine neuen Flächen in Anspruch genommen 
 

SL 12  Stärkere Funktionsmischung 
  Begründung: 

  Stadt der kurzen Wege 
   
SOZ 5  Bedarfsgerechter Ausbau des Betreuungsangebotes für Kinder 
  Begründung: 

  Versorgungssituation mit Kinderbetreuungsplätzen ist zu verbessern 

   
2. Kritische Abwägung / Erläuterungen zu Zielkonflikten: 
 
Keine 
 

gezeichnet 
Prof. Dr. Eckart Würzner 

 

Anlagen zur Drucksache:  

Nummer: Bezeichnung  

01 Lageplan mit Geltungsbereich, Stand: 20.01.2020 

02 Rechtskräftiger Bebauungsplan „Beiderseits des Kirchheimer Weges 2. Ände-
rung nördlich der Stettiner Straße“ mit Datum vom 06.05.1977 

03 Rechtskräftiger Bebauungsplan „Kirchheim Nord“ mit Datum vom 07.02.1959 

04 Lageplan des geplanten Vorhabens 25.07.1963 

05 Sachantrag der Arbeitsgemeinschaft GAL/FWV vom 16.07.2020 
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